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 S e g e l v e r e i n  P o u c h  e . V .  
____________________________________________________________________________________ 

Beitrags- und Gebührenordnung (gültig ab 01.01.2023)  
 

Auf der Grundlage des §11 der Satzung sind folgende Beiträge, Gebühren sowie Arbeitsleis- 
und Ersatzleistungen zu erbringen: 
 
Aufnahmegebühr, einmalig: 
- bei Eintritt bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres:  0,00 EUR 
- bei Eintritt bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres:  10,00 EUR 
- bei Eintritt nach Vollendung des 18. Lebensjahres:  100,00 EUR 
- bei Eintritt von Ehe- / Lebenspartnern:  0,00 EUR 
 
Mitgliedsbeitrag, jährlich: 
- Mitglied bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres:  55,00 EUR 
- Mitglied nach Vollendung des 18. Lebensjahres:  130,00 EUR 
- Ehe- / Lebenspartner eines ordentlichen Mitglieds:  75,00 EUR 
 
Liegeplatzgebühr, jährlich: 
- Landliegeplatz:  60,00 EUR 
- Landliegeplatz für ein Jugendboot, dessen Besitzer das 18. Lebensjahr  

noch nicht vollendet hat: 0,00 EUR 
- Wasserliegeplatz ohne / mit Übernachtungsoption:  110,- / 160,00 EUR 
- Stegwasserliegeplatz ohne / mit Übernachtungsoption:  260,- / 310,00 EUR 
 
Gastliegerplatzgebühr, wöchentlich: 
- Landliegeplatz: (ohne Gebühren für Jugendboote,  deren Besitzer  

unter 18 Jahren sind)  25,00 EUR 
- Wasserliegeplatz ohne Übernachtungsoption 50,00 EUR 
- Stegwasserliegeplatz ohne Übernachtungsoption:  75,00 EUR 
 
Stellplatzgebühr, jährlich  
- Stellplatz Wohnwagen / Wohnmobil / Zelt:  160,00 EUR 
- Stellplatz Trailer:  30,00 EUR 
 
Gaststellplatzgebühr, täglich 
Gaststellplatz Wohnwagen / Wohnmobil / Zelt: 3,00 EUR 
 
Übernachtungsgebühr, Stromanschluss, täglich 
- Übernachtungsgebühr für Kinder (bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres)  

und Ehe-/Lebensparttner der Stellplatzinhaber:  0,00 EUR 
- alle sonstigen Übernachtungen (auch Hütte 4) pro Erwachsener oder Kind:  3,00 EUR 
- Stromanschluss an Wohnwagen / Wohnmobil / Zelt 2,50 EUR 
 
Arbeitsleistungen, jährlich: 
- Mitglied mit Liegeplatz und vollendetem 18 Lebensjahr:  15 Arbeitsstunden 
- Mitglied ohne Liegeplatz oder ab vollendetem 16. Lebensjahr:  8 Arbeitsstunden 
- Ersatzleistung je nicht erbrachter Arbeitsstunde:  20,00 EUR 
 
Mahngebühr: 
Mahngebühr: 5,00 EUR 
 
Vereinsheim / Hütte 4: 
Vereinsheim Mietkosten pro Wochenende oder ein Tag von Mo-Fr  25,00 EUR 
Hütte 4 täglich: 3,00 EUR 
 
Pfandgebühren für Schlüssel zum Vereinsgelände  
- je Schlüssel:  20,00 EUR 
 


